
„Nördlich der Fränkelstraße“
Inkrafttreten des Bebauungsplanes

(§ 10 BauGB)

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass der Stadtrat Bayreuth am
23.04.2008 den Bebauungsplan Nr. 6/07 „Nördlich der Fränkelstra-
ße“gem.§10Baugesetzbuch(BauGB)alsSatzungbeschlossenhat.
Gemäß § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) wird der Bebauungs-
plan ab heute beim Stadtbaureferat – Stadtplanungsamt – im Neu-
en Rathaus, Zimmer 908, während der allgemeinen Parteiverkehrs-
zeiten (Montag bis Freitag von 08.15 bis 12.00 Uhr und Mittwoch
zusätzlich von 14.00 bis 18.00 Uhr) zu jedermanns Einsicht bereit-
gehalten. Auf Verlangen wird über den Inhalt des Bebauungsplanes
Auskunft gegeben.
Mit demTageder Veröffentlichungdieser Bekanntmachung imAmts-
blatt der Stadt Bayreuth wird der vorstehend bezeichnete Bebau-
ungsplanNr.6/07„NördlichderFränkelstraße“rechtsverbindlich.
Gemäß § 215 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) wird auf die
Voraussetzung für die Geltendmachung der Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie
der Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB hingewiesen.

Unbeachtlichwerdendemnach
1. einenach§214Abs.1Satz1Nr.1bis3BauGBbeachtliche

VerletzungderdortbezeichnetenVerfahrens-und
Formvorschriften,

2. eineunterderBerücksichtigungdes§214Abs.2BauGB
beachtlicheVerletzungderVorschriftenüberdasVerhältnis
desBebauungsplansunddesFlächennutzungsplansund

3. nach§214Abs.3Satz2BauGBbeachtlicheMängeldes
Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Be-
bauungsplans schriftlich gegenüber der Stadt Bayreuth (Stadtpla-
nungsamt, Neues Rathaus, Luitpoldplatz 13, 95444 Bayreuth) gel-
tend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder
denMangelbegründensoll, istdarzulegen.
Außerdemwird auf die Vorschriftendes §44Abs. 3Satz 1und2 sowie
Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsan-
sprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögens-
nachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Ka-
lenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die
FälligkeitdesAnspruchesherbeigeführtwird.

Bayreuth, 28. 06.2008
STADTBAYREUTH
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